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Vortrag an den Ministerrat 
 
Humanitäre Krisen im Nahen Osten, Libyen und der Ukraine; Bereitstellung 
von Mitteln aus dem Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland 
(Bundesgesetz über den Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland) 
 
Der Nahe Osten ist von multiplen, sich gegeneinander verschärfenden Krisen schwer 
getroffen. Die humanitäre Notlage der Zivilbevölkerungen ist durch langanhaltende 
bewaffnete Konflikte in Syrien und Libanon und dadurch ausgelöste Flüchtlingsströme in 
die Nachbarländer, den Gaza Konflikt, die weltweite Ernährungskrise, eine schwerwiegende 
Wasser-Krise sowie durch die immer noch bestehenden Auswirkungen der verheerenden 
Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar 2023 in Syrien gekennzeichnet.  
 
1. Die humanitäre Lage in Syrien bleibt weiterhin angespannt. Nach dem Sturz des Assad-
Regimes im Dezember 2024 und damit einhergehender erster Anzeichen der Stabilisierung 
entscheidet sich eine zunehmende Anzahl von Syrerinnen und Syrern dazu, in ihre Heimat 
zurückzukehren: Laut Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
(UNHCR) sind mittlerweile rund 1 Million Syrerinnen und Syrer aus den Nachbarstaaten 
nach Syrien zurückgekehrt und die Flüchtlingsbewegungen in die Nachbarländer haben 
abgenommen. Auch sind über 650 Syrerinnen und Syrer aus Österreich freiwillig in ihre 
Heimat zurückgekehrt. Um die freiwillige Rückkehr von syrischen Staatsangehörigen weiter 
zu fördern sowie Abschiebungen all jener, welche kein Aufenthaltsrecht haben, konsequent 
fortzuführen, ist auch eine fortgesetzte Unterstützung und Verbesserung der Bedingungen 
vor Ort von immenser Bedeutung. 
Weiterhin sind 7,4 Millionen Binnenvertriebene im Land, und etwa 5 Millionen Flüchtlinge 
in der Region. Nach dem Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten UNOCHA benötigen rund 16,7 Millionen Menschen (etwa 70 % der 
Bevölkerung) weiterhin Unterstützung, darunter laut Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen (UNICEF) 7,4 Millionen Kinder. Die Armutsrate ist hoch. Die Infrastruktur, welche 
nach jahrelangen Kriegshandlungen und nach den verheerenden Erdbeben im Februar 2023 
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immer noch weitgehend in Trümmern liegt, wird schrittweise wiederaufgebaut. Erste 
Wiederaufbauprojekte und internationale Hilfsmaßnahmen laufen, um die Situation vor Ort 
zu verbessern. Dennoch bleibt der Zugang zu kritischer medizinischer Erstversorgung, 
Wasser, Grundnahrungsmitteln und Bildung insbesondere für vulnerable Gruppen stark 
beeinträchtigt. Trotz Verbesserungen in einigen Regionen ist internationale Unterstützung 
daher notwendig und essentiell. 
UNHCR, UNICEF und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sind um eine 
Versorgung der Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln und Notunterkünften, den Zugang 
zur kritischen medizinischen Erstversorgung sowie zu Wasserversorgung, sanitären 
Einrichtungen und Hygienemaßnahmen bemüht. UNICEF ermöglicht 
Kinderschutzmaßnahmen und Aufrechterhaltung schulischer Ausbildung für Millionen 
durch Kriegshandlungen beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler. UNHCR ist um den 
Schutz der Flüchtlinge und IDPs bemüht. 
 
2. Die am 7. Oktober 2023 durch den brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas 
ausgelösten Kampfhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas haben 
eine schwere humanitäre Krise der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza ausgelöst. 
Weite Teile von Gaza sind verwüstet und unbewohnbar geworden, die kritische 
Infrastruktur ist weitgehend zerstört. Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sind 
stark in Mitleidenschaft gezogen und nur noch beschränkt in der Lage, die Bevölkerung zu 
versorgen. Die Schulen sind seit Beginn der Kampfhandlungen geschlossen. Trotz des 
kürzlich vereinbarten Waffenstillstands herrscht im Gazastreifen eine humanitäre Notlage 
und die Zivilbevölkerung ist weiterhin dringend auf Hilfe angewiesen. 
Laut UNICEF benötigen 3,3 Millionen Menschen in den Palästinensischen Gebieten akut 
humanitäre Hilfe zum Überleben, darunter 1,7 Millionen Kinder. In Gaza sind 1,95 Millionen 
Menschen (über 90 % der Bevölkerung) mit einer akuten Ernährungskrise konfrontiert. Laut 
mehreren internationalen Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen besteht eine 
Hungersnot in Gaza. Mindestens 1,9 Millionen Menschen gelten als intern Vertrieben. Ihr 
Zugang zu lebensnotwendigen Gütern wie Wasser, Lebensmittel und 
Gesundheitsleistungen ist stark eingeschränkt. Am schwersten von der humanitären Krise 
betroffen sind Frauen, Kinder und vulnerable Bevölkerungsgruppen.  
Im Westjordanland ist die humanitäre Lage aufgrund zunehmender Gewaltakte der 
Konfliktparteien sehr fragil. 
UNICEF leistet lebensnotwendige humanitäre Hilfe für Kinder in Gaza sowie Unterstützung 
bei Kinderschutzmaßnahmen und Hilfsmaßnahmen um Kindern und Jugendlichen ihre 
Ausbildung weiterhin zu ermöglichen. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt medizinische Evakuierungen von 
palästinensischen Zivilisten aus Gaza nach dem Westjordanland inklusive Ostjerusalem und 
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wird dabei bei Wiedereröffnung des Evakuierungskorridors eine führende Rolle 
übernehmen.  
Das IKRK leistet lebensnotwendige medizinische Soforthilfe durch seine Feldkliniken und ist 
um eine Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen und den Schutz des 
Gesundheitspersonals in den Palästinensischen Gebieten bemüht. 
 
3. Zur Linderung der humanitären Notlage der Zivilbevölkerung in Gaza hat die 
Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRK) eine 
revidierte Fassung des Middle East and North Africa (MENA) regional Appeal mit stärkerem 
Fokus auf die medizinische Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung in 
Nachbarstaaten lanciert.  Aus dem AKF soll EUR 1 Million zur Unterstützung des Middle East 
and North Africa (MENA) regional Appeal der IFRK zur Verfügung gestellt werden. Damit soll 
insbesondere der ägyptische Rote Halbmond bei der Leistung humanitärer Hilfe vor Ort bei 
medizinischen Evakuierungen von palästinensischen Zivilisten aus Gaza unterstützt werden. 
 
4. Die humanitäre Lage im Libanon ist weiterhin prekär. Zu dem während des Syrien 
Konflikts erfolgten Flüchtlingszustrom aus dem Nachbarland kam die seit 2021 herrschende 
schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Ein Großteil der Bevölkerung lebt 
unter der Armutsgrenze und wird durch die weltweite Ernährungskrise hart getroffen. Bei 
einer Einwohnerzahl von 6,8 Millionen befinden sich derzeit laut UNHCR rund 1,3 Millionen 
syrische Geflüchtete im Libanon, die weltweit höchste Anzahl von Flüchtlingen im 
Verhältnis zur Bevölkerung. Dieser Zustrom ist zu einer enormen Belastung für die gesamte 
Infrastruktur geworden, die medizinische Grundversorgung steht am Rande des 
Zusammenbruchs. Der rezente bewaffnete Konflikt hat die Zivilbevölkerung in eine noch 
tiefere humanitäre Notlage gestürzt. Laut UNHCR benötigen 4,1 Millionen Menschen im 
Libanon humanitäre Hilfe. UNHCR leistet Hilfe bei der lebensnotwendigen Grundversorgung 
von Flüchtlingen und IDPs mit Grundnahrungsmitteln und Medikamenten, ihrer 
Registrierung und ihrem humanitären Schutz, insbesondere von Frauen und Kindern.  
 
5. Der wirtschaftliche, politische, soziale und demographische Druck in Jordanien aufgrund 
der direkten Nachbarschaft zu Syrien ist unverändert hoch. Von 712.000 derzeit durch 
UNHCR registrierten Flüchtlingen in Jordanien sind 638.000 aus Syrien geflüchtet, darunter 
die Hälfte Kinder. Auch vierzehn Jahre nach Beginn des Syrienkonflikts hat sich die 
humanitäre Situation der Flüchtlinge in Jordanien nicht verbessert. Über 90 Prozent der 
Syrerinnen und Syrer in Jordanien leben unter der Armutsgrenze und kämpfen ums 
Überleben. Insbesondere fehlt es an Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung. So 
wie im Libanon benötigt auch die hilfsbedürftige aufnehmende Bevölkerung in Jordanien 
Unterstützung, nicht zuletzt um die Solidarität mit den Flüchtlingen aufrechtzuerhalten. 
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Darüber hinaus leidet das Land unter den Auswirkungen der durch den russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärften globalen Ernährungskrise. 
 
6. Aufgrund seiner geographischen Lage ist Libyen von den Flüchtlingsströmen aus den 
benachbarten Ländern betroffen. Alleine aus dem Sudan sind seit Ausbruch des Konflikts 
im April 2023 nach Angaben von UNHCR 357.000 Menschen bis August 2025 nach Libyen 
geflüchtet, und soll sich ihre Zahl im Laufe des Jahres auf 550.000 erhöhen. Die 
Flüchtlingsströme setzen das Land, das im September 2023 katastrophale 
Überschwemmungen ausgelöst durch den Wirbelsturm „Daniel“ erlitt, unter großem Druck.  
Die Internationale Organisation für Migration (IOM) leistet Hilfestellung für Flüchtlinge vor 
Ort zur Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern, Zugang zur kritischer medizinischer 
Erstversorgung sowie zu WASH (Wasserversorgung, sanitären Einrichtungen und 
Hygienemaßnahmen).  
 
7. Die durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 
ausgelöste landesweite akute humanitäre Krise und größte Flüchtlingsbewegung in Europa 
seit dem 2. Weltkrieg hält auch nach mehr als drei Jahren unvermindert an. Sie wird durch 
eine systematische und unablässige Zerstörung der lebensnotwendigen zivilen 
Infrastruktur, insbesondere Energieanlagen, und die schwierige Versorgungslage der 
Zivilbevölkerung weiter verschärft. Die Zahl der intern Vertriebenen (IDPs) liegt nach 
Angaben von UNHCR derzeit bei über 3,3 Millionen Menschen. Mehr als 5 Millionen 
Menschen haben in den letzten drei Jahren Zuflucht jenseits der Landesgrenzen in Europa 
gesucht. Frauen und Kinder sind den Gefahren von geschlechtsspezifischer Gewalt und 
Menschenhandel ausgesetzt. Laut UNHCR benötigen mindestens 12,7 Millionen Menschen 
in der Ukraine humanitäre Hilfe zum Überleben. Über 5 Millionen Menschen sind mit akuter 
Nahrungsunsicherheit konfrontiert. Am schwersten betroffen sind Frauen und Kinder, 
Menschen mit Behinderungen, die zahlreichen Verwundeten, Kranke sowie ältere und 
gebrechliche Menschen. 1,9 Millionen gefährdete Kinder benötigen humanitären Schutz. 
UNHCR ist vor Ort und leistet lebensrettende humanitäre Hilfe sowie humanitären Schutz 
für intern Vertriebene. Das IKRK ist vor Ort zur Verteilung von Hilfsgütern und 
Medikamenten sowie der Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen. 
 
Österreich ist es ein Anliegen, Hilfe vor Ort zu leisten, und unterstützt im Sinne seiner 
humanitären Tradition und angesichts der akuten Notlage in Syrien, den Palästinensischen 
Gebieten, im Libanon, in Jordanien, in Libyen und in der Ukraine die Anstrengungen der in 
diesen Staaten tätigen humanitären Organisationen sowie den Middle East and North Africa 
(MENA) regional Appeal der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften (IFRK) insbesondere für die notleidende palästinensische 
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Zivilbevölkerung. Damit leistet Österreich einen wichtigen Beitrag für die Stabilität vor Ort 
und trägt auch dazu bei, Fluchtursachen zu reduzieren.   
 
Zur Bekämpfung der humanitären Krisen in Syrien, den Palästinensischen Gebieten, im 
Libanon, in Jordanien, in Libyen und in der Ukraine ist ein österreichischer Beitrag von 
insgesamt EUR 19 Millionen aus Mitteln des Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland 
vorgesehen, der mit dem Bundesgesetz über den Hilfsfonds für Katastrophenfälle im 
Ausland (Auslandskatastrophenfondsgesetz), BGBl. I Nr. 23/2005, errichtet wurde und die 
Aufgabe hat, Maßnahmen im Zusammenhang mit Katastrophenfällen im Ausland zu 
finanzieren, die der Beseitigung von Katastrophenschäden und der humanitären Hilfe 
dienen. Über die Verwendung der Mittel dieses Fonds entscheidet gemäß § 3 dieses 
Gesetzes in jedem einzelnen Katastrophenfall die Bundesregierung. Die Abwicklung des 
Betrages soll im Wege der Austrian Development Agency (ADA) erfolgen. 
 
Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen stellen wir daher den 
 
Antrag, 
 
die Bundesregierung wolle beschließen, zur Bekämpfung der humanitären Krisen in Syrien, 
den Palästinensischen Gebieten, Libanon, Jordanien, Libyen und der Ukraine   
insgesamt 19 Millionen Euro wie folgt zur Verfügung zu stellen: 
 

1. EUR 2 Mio. dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
(UNHCR),   

2. EUR 1 Mio. dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), und 
3. EUR 1 Mio. dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) für Syrien. 

 
4. EUR 2 Mio. der Weltgesundheitsorganisation (WHO),  
5. EUR 2 Mio. dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und 
6. EUR 1 Mio. dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) für die 

Palästinensischen Gebiete. 
 
7. EUR 1 Mio. für den Middle East and North Africa (MENA) regional Appeal der 

Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRK). 
 

8. EUR 2 Mio. dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
(UNHCR) für den Libanon. 
 



 

 

6 von 6 

9. EUR 1 Mio. dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
(UNHCR) für Jordanien. 
 

10. EUR 1 Mio. der Internationalen Organisation für Migration (IOM) für Libyen. 
 

11.  EUR 2 Mio. dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), 
12.  EUR 2 Mio. dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), und 
13. EUR 1 Mio. dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 

(UNHCR) für die Ukraine. 
 
22. Oktober 2025 
 
 
 
 
Dr. Christian Stocker 
Bundeskanzler 

Andreas Babler, MSc 
Vizekanzler 

Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES 
Bundesministerin 
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